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KVJS- Postfach 10 60 22, 70049 Stuttgart 
Stadt- und Landkreise  
und kreisangehörige Städte mit  
einem Jugendamt in Baden-Württemberg  
 
Nachrichtlich:  
Landkreistag Baden-Württemberg  
Städtetag Baden-Württemberg  
Gemeindetag Baden-Württemberg  
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. 
 
 
Erste Hilfe Schulungen 
Handlungsempfehlungen für die Kindertagespflege in Baden-Württemberg  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezüglich der Frage, welche Fristen für den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses für Säuglinge 
und Kleinkinder durch Kindertagespflegepersonen zugrunde gelegt werden, haben sich das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), die 
Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes, der Landesverband Kindertagespflege 
Baden-Württemberg e.V. sowie der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) auf 
eine gemeinsame Handlungsempfehlung verständigt. 
 
Demnach soll vor Beginn der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson die Erstschulung und da-
nach alle zwei Jahre eine Wiederholungsschulung absolviert werden.  
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Handlungsempfehlung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Gerald Häcker 
 
Anlage 


